
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der ebbe & flut zaunsysteme GmbH & Co. KG, Osterende 4, 25821 Sönnebüll 

§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich 

(1) Für unsere Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden gelten ausschließlich die nachfol-

genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Ver-

trages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Abweichende 

Bedingungen werden nicht anerkannt. Sondervereinbarungen sind nur gültig, wenn sie 

von uns schriftlich bestätigt werden. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Die von uns zur Verfügung gestellten Produktkataloge, Prospekte, sonstige Werbeunter-

lagen oder Kostenvoranschläge stellen selbst noch kein Angebot für einen Vertragsab-

schluss dar, sondern sind lediglich eine Aufforderung an den Kunden, seinerseits ein 

rechtsverbindliches Angebot an uns abzugeben. Änderungen der technischen Daten so-

wie von Form, Farbe, Gewicht, Zeichnungen oder Abbildungen der Produktkataloge, 

Prospekte oder sonstigen Werbeunterlagen bleiben daher im Rahmen des für den Kun-

den Zumutbaren vorbehalten. 

 

(2) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu qualifi-

zieren, so können wir dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen.  

 

(3) Alle Bestellungen/Verträge und sonstige rechtsgeschäftliche Vereinbarungen bedürfen 

der schriftlichen Bestätigung durch uns. Gleiches gilt für Ergänzungen, Abänderungen 

und sonstige Nebenabreden.  

§ 3 Angebotsunterlagen / Schutzrechte Dritter  

(1) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 

Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die 

als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unserer aus-

drücklichen schriftlichen Zustimmung. Sofern ein Vertrag nicht zustande kommt, sind die 

vorgenannten Unterlagen unverzüglich zurück zu gewähren.  

 



 

 

(2) Der Kunde steht dafür ein, dass seine Beistellungen – z. B. Anweisungen, Zeichnungen, 

Vorlagen, Muster, Material und sonstige Angaben – die er uns für die Erstellung der Wa-

re zur Verfügung stellt, frei von Schutzrechten Dritter und Mängeln sind, die ihre Nutzung 

ausschließen bzw. einschränken. Wir sind insbesondere nicht verpflichtet, eine Mängel-

prüfung durchzuführen. 

 

(3) Der Kunde stellt uns von allen Ansprüchen Dritter aus einer etwaigen Verletzung von 

Schutzrechten frei. Wir sind berechtigt, alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesen An-

sprüchen ergeben, auf eigene Kosten zu führen. 

 

(4) Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich von einer Inanspruchnahme wegen Verlet-

zung von Schutzrechten Dritter schriftlich zu benachrichtigen 

 

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab 

Werk“, ausschließlich Verpackung, Versand, Kosten, die durch Lieferung auf Inseln und 

Kosten, die durch grenzüberschreitende Lieferungen entstehen; diese werden gesondert 

in Rechnung gestellt.  

 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 

gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewie-

sen. 

 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

 

(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 

(ohne Abzug) innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten 

die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

 

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-

kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Aus-

übung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 

gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

 



 

 

§ 5 Lieferung 

(1) Termine oder Fristen für die Lieferung oder die Erbringung der Leistungen sind nur dann 

rechtsverbindlich, wenn hierüber eine ausdrückliche schriftliche Einigung oder eine Eini-

gung in Textform (z. B. E-Mail oder Telefax) der Vertragsparteien stattgefunden hat. Im 

Übrigen setzt die angegebene Lieferzeit die Abklärung aller technischen Fragen voraus. 

 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsge-

mäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Ver-

trages bleibt vorbehalten. 

 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-

pflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich 

etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder 

Rechte bleiben vorbehalten. 

 

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Un-

tergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 

Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufver-

trag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 Handelsge-

setzbuch (HGB) ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als 

Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu 

machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf ei-

ner von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung be-

ruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. So-

fern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverlet-

zung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt. 

 

(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu ver-

tretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-

scherweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 



 

 

(8) Im Falle der Selbstabholung informieren wir per E-Mail, wenn die angebotene Ware zur 

Abholung bereit steht 

 

(9) Sind bestellte Waren oder die zur Erbringung unserer vertraglichen Leistungen erforderli-

chen Materialien nicht verfügbar, weil wir trotz eines entsprechenden Einkaufsvertrags, 

der den Auftrag des Kunden abdeckt, selbst nicht von unseren Lieferanten beliefert wer-

den, ohne dass uns hieran ein Verschulden trifft, dann verlängern sich die Liefer- oder 

Ausführungszeiten gegenüber dem Kunden entsprechend um die eingetretene Verzöge-

rung. Hierüber wird der Kunde von uns unverzüglich informiert. Der Kunde kann vom 

Vertrag zurücktreten, wenn sich unsere Selbstbelieferung um voraussichtlich mehr als 

vier Wochen über den ursprünglich vereinbarten Liefertermin hinauszieht, und er uns zu-

vor eine angemessene Frist zur Leistungserbringung gesetzt hat. Solange und soweit 

sich herausstellt, dass wir von unserem Lieferanten endgültig nicht mehr beliefert wer-

den, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Hierüber wird der Kunde von uns 

unverzüglich informiert und im Fall der Rücktrittserklärung werden bereits erbrachte Ge-

genleistungen unverzüglich an den Kunden zurückerstattet. 

(10)Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten. 

 

§ 6 Gefahrenübergang – Verpackungskosten 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ 

vereinbart.  

 

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. Verpackun-

gen können am Firmensitz abgegeben werden. 

 

(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversiche-

rung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

 

(4) Die Lieferung ist vom Kunden bei Empfang unverzüglich auf Übereinstimmung mit seiner 

Bestellung, Vollständigkeit und offensichtliche Transportschäden zu prüfen. Beanstan-

dungen hat der Kunde insoweit unverzüglich uns gegenüber mitzuteilen, im Fall offen-

sichtlicher Transportschäden auch unmittelbar dem Transporteur.  

 

 

 



 

 

§ 7 Mängelhaftung 

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen, soweit er Kaufmann ist, voraus, dass dieser sei-

nen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungs-

gemäß nachgekommen ist.  

 

(2) Wir sind bemüht, dem Muster bzw. der Darstellung im Konfigurator entsprechend zu lie-

fern. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Optik bzw. die Oberfläche der gelieferten 

Waren nicht exakt dem Muster oder der Darstellung im Konfigurator entspricht. Daher 

besteht die Möglichkeit vor Vertragsschluss ein Muster anzufordern.  Geringe Abwei-

chungen zwischen dem Muster und der tatsächlichen Oberfläche von Holzimitaten (z.B. 

Optiken mit Ästen und Maserungen) stellen dementsprechend keinen Mangel dar. 

 

(3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfül-

lung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sa-

che berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflich-

tet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht 

dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 

verbracht wurde. 

 

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 

oder Minderung zu verlangen. 

 

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzan-

sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenser-

satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche 

Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 

den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 

(7) Soweit dem Kunden im Übrigen wegen einer fahrlässigen Pflichtverletzung ein Anspruch 

auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auf Ersatz des 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 



 

 

(8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-

heit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaf-

tungsgesetz. 

 

(9) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlos-

sen. Insbesondere haften wir nicht für Mängel, die darauf beruhen, dass der Kunde 

selbst mangelhafte Beistellungen zur Erfüllung des Vertrages zur Verfügung gestellt hat. 

 

(10) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate, gerechnet ab Gefahren-

übergang. Dies gilt nicht, soweit die Kaufsache üblicherweise für ein Bauwerk verwendet 

wird und den Mangel verursacht hat. In diesem Fall beträgt die Verjährungsfrist fünf Jah-

re.  

 

(11) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt un-

berührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache. 

 

§ 8 Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 7 vorgesehen, ist – ohne Rück-

sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 

insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 

wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 

Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf 

Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

(3)  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt 

ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Ange-

stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

(1)  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus 

dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für Beistellungen, die in unser Eigentum gelangen. 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 



 

 

uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren 

Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – ab-

züglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 

verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden 

ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten er-

forderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schrift-

lich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 Zivilprozessordnung (ZPO) erhe-

ben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außerge-

richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den 

uns entstandenen Ausfall. 

(4) Sofern der Kunde Kaufmann ist, gelten zusätzlich die folgenden Regelungen: 

a) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-

Endbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräu-

ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 

die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung 

dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befug-

nis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns je-

doch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-

gen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und ins-

besondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt 

ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, 

dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 

alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushän-

digt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

b) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns 

vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen verar-

beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entste-

hende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsa-

che. 



 

 

c) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 

vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt) zu den anderen ver-

mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 

der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als 

vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt 

das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

d)  Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 

ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Drit-

ten erwachsen. 

 

§ 10 Datenschutz 

(1) Der datenschutzrechtliche Verantwortliche ist die ebbe & flut zaunsysteme GmbH & Co. 

KG, Osterende 4, 25821 Sönnebüll. Der gesetzliche Vertreter kann im Impressum auf 

www.ebbeplusflut.de oder www.ef-zaunplaner.de eingesehen werden.  

 

(2) Ihre personenbezogenen Daten werden von uns erhoben und gespeichert, soweit dies 

erforderlich ist, um die vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Erhebung, Speiche-

rung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages und auf 

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Eine Nicht-

bereitstellung dieser Daten kann zur Folge haben, dass der Vertrag nicht geschlossen 

werden kann. Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur, sofern Sie eingewilligt haben o-

der eine gesetzliche Rechtsgrundlage vorliegt. 

 

(3) Wenn wir im Rahmen unserer Verpflichtungen Dritte als Dienstleister (sogenannte Auf-

tragsverarbeiter) einsetzen, werden die Daten an diesen übermittelt. Wir gewährleisten, 

dass der Auftragsverarbeiter zu jedem Zeitpunkt die Regeln des Datenschutzes und ins-

besondere die notwendigen technisch-organisatorischen Maßnahmen einhält.  

 

(4) Wir unterhalten aktuelle technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleis-

tung der Datensicherheit, insbesondere zum Schutz von personenbezogenen Daten vor 

Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese 

werden dem aktuellen Stand der Technik jeweils angepasst. 

 

(5) Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft auch die 

http://www.ebbeplusflut.de/
http://www.ef-zaunplaner.de/


 

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden 

und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht, unter den Vorausset-

zungen des Art. 16 DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen des 

Art. 17 DS-GVO die Löschung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-

GVO die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können Sie unter den 

Voraussetzungen des Art. 20 DS-GVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen. Per-

sonenbezogene Daten werden nur solange gespeichert, als es zur jeweiligen Zwecker-

reichung erforderlich ist. Dies entspricht in der Regel der Vertragsdauer bzw. den ge-

setzlichen Aufbewahrungsfristen. 

 

(6) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur Daten-

verarbeitung sind per E-Mail unter info@ebbeplusflut.de oder an die unter § 1 Abs. 1 

genannte Adresse zu richten. Für nähere Informationen verweisen wir auf unsere Da-

tenschutzerklärung, welche im Internet unter www.ebbeplusflut.de oder www.ef-

zaunplaner.de einsehbar ist. Ferner haben Sie die Möglichkeit, sich bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde über datenschutzrechtliche Sachverhalte zu beschweren. 

 

§ 11 Alternative Streitbeilegung 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

sind wir nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit. Im Übrigen ist die Plattform der EU 

zur Verbraucherstreitbeilegung durch den folgenden Link zu erreichen: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

 

§ 12 Gerichtsstand, Rechtsweg, Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 

berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

 

(2) Falls der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 

aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt, ist unserer Ge-

schäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des 

Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

 

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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